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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99108007040000, 99108007040000

Leistungsbezeichnung I Feinstaubplakette/ Umweltplakette Ausgabe

Leistungsbezeichnung II Feinstaubplakette/ Umweltplakette Ausgabe

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)

Begriffe im Kontext Umweltplakette, Umweltzone, Feinstaubplakette
beantragen, Ozon-Plakette

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Straßenverkehr (108)

Verrichtungskennung Ausgabe (040)

SDG-Informationsbereich Nationale Verkehrsvorschriften und Anforderungen an
Fahrer, einschließlich allgemeiner Vorschriften für die
Nutzung der nationalen Straßenverkehrsinfrastruktur:
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zeitabhängige Gebühren (Vignette),
entfernungsabhängige Gebühren (Maut),
Emissionsplaketten

Lagen Portalverbund Fahrzeugbesitz (1090200), An- und Abmelden von
Fahrzeugen (2110300)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 25.11.2020

Fachlich freigegen durch Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung

Handlungsgrundlage • § 40 Abs.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) (Verkehrsbeschränkungen)
• § 47 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
(Luftreinhaltepläne, Pläne für kurzfristig zu ergreifende
Maßnahmen, Landesverordnungen)
• Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge
mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung (35.
BlmSchV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__40.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__40.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_35/BJNR2
21810006.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_35/BJNR2
21810006.html

Teaser Wenn Sie in eine Umweltzone fahren möchten,
brauchen Sie eine Feinstaubplakette/ Umweltplakette.
Hier erhalten Sie Informationen.

Volltext Für Gebiete mit schlechter Luftqualität gibt es
Luftreinhaltepläne. Luftreinhaltepläne enthalten
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität.
Umweltzonen sind eine mögliche Maßnahme solcher
Luftreinhaltepläne. Umweltzonen verringern die
Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung. Fahrzeuge
mit hohem Schadstoffausstoß dürfen in Umweltzonen
nicht fahren.
Wollen Sie mit Ihrem Fahrzeug in einer solchen
Umweltzone fahren, müssen Sie eine
Feinstaubplakette/ Umweltplakette erwerben. Die
Plakette gibt es in drei verschiedenen Farben, die
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jeweils einer Schadstoffgruppe zugeordnet sind. Die
Einordnung Ihres Fahrzeugs in eine der
Schadstoffgruppen richtet sich nach den
Emissionsschlüsselnummern. Diese finden Sie in den
Fahrzeugpapieren.

Erforderliche Unterlagen Fahrzeugschein (bei älteren Kfz) beziehungsweise
Zulassungsbescheinigung Teil I (bei neueren Kfz)

Voraussetzungen Um eine Umweltplakette zu erhalten, muss Ihr
Fahrzeug die Kriterien der Schadstoffgruppen 2, 3 oder
4 erfüllen.
Für Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 1 können Sie
keine Plakette erhalten. Das sind
• Benziner ohne geregelten Katalysator und
• ältere Dieselfahrzeuge mit Abgasnorm Euro 1 oder
schlechter.

Kosten Gebühr: 6,10€
Es fallen ggf. weitere Gebühren für die Bearbeitung
und/oder den Versand an.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer keine In den meisten Fällen erhalten Sie die Plakette
sofort.

Frist keine

weiterführende
Informationen

Eine Übersicht über Umweltzonen in ganz Deutschland
finden Sie beim Umweltbundesamt (

Hinweise Planen Sie in eine Umweltzone zu fahren, bemühen Sie
sich nach Möglichkeit frühzeitig, eine
Feinstaubplakette/ Umweltplakette zu kaufen. Sollte es
zu Verzögerungen kommen und Sie haben keine
Feinstaubplakette/ Umweltplakette, so dürfen Sie nicht
in die Umweltzone fahren.

Rechtsbehelf Sie können Widerspruch einlegen. Wird dem
Widerspruch nicht stattgegeben, können Sie beim
zuständigen Verwaltungsgericht klagen.

Kurztext

Ansprechpunkt Die Zuständigkeit liegt bei den Zulassungsbehörden
der Landkreise und kreisfreien Städte.
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Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Feinstaubplakette/ Umweltplakette Ausgabe, Fine dust
sticker/ environmental sticker issue
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